
Nr. 2 Satzung für die Pfarrgemeinderäte im  
Erzbistum Köln 
Präambel 
„Ihr aber seid der Leib Christi und jeder Einzelne ist ein Glied 
an ihm“ (1 Kor. 12,27). Christus ist das Haupt seiner Kirche 
und einem jedem einzelnen seiner Glieder teilt Gott, der Vater, 
durch den Heiligen Geist eine besondere Gabe zu. Im Bild 
vom mystischen Leib Christi und im Bild vom Volk Gottes auf 
dem Weg durch die Zeit erinnert das II. Vatikanische Konzil 
die Kirche an zwei große Perspektiven: dass Christus, der Herr, 
sie leitet und der Heiligen Geist das gibt, was sie braucht. 
Alle Glieder des Gottesvolkes sind durch Taufe und Firmung 
zur gemeinsamen Verantwortung für den Heilsauftrag der 
Kirche berufen. Gott hat seinem Volk vielfältige Begabungen 
geschenkt. Für das Leben, den Aufbau und die Sendung der 
Kirche ist es wichtig, diese Begabungen zu erkennen, zu entfal- 
ten und in ihrer spezifischen Eigenart aufeinander zu beziehen. 
In diesem Sinne sind die Verantwortung der Gläubigen auf- 
grund ihrer gemeinsamen Berufung und Geistbegabung und 
der Leitungsauftrag sowie die Leitungsverantwortung des 
Pfarrers aufgrund seiner Weihe und Sendung aufeinander ver- 
wiesen. 
Auf diesem Hintergrund wurden im Anschluss an das II. 
Vatikanische Konzil seit 1968 auch im Erzbistum Köln 
Pfarrgemeinderäte zur Mitwirkung und Mitverantwortung am 
Heilsdienst und am Weltauftrag der Kirche eingerichtet.  
Die derzeitige Neuordnung der territorialen Seelsorge im Erz- 
bistum  Köln und neue pastorale Herausforderungen machen 
eine Neufassung der Satzung für die Pfarrgemeinderäte unum- 
gänglich. Diese soll auch dazu beitragen, die Wahrnehmung der 
missionarischen Sendung der Kirche zu fördern. Es gilt die 
Chance, die in dieser pastoralen Herausforderung für die missio- 
narische Sendung der Kirche liegt, zu nutzen.  
§ 1    
Errichtung  und Auftrag des Pfarrgemeinderates 
(1) In jedem Seelsorgebereich ist ein Pfarrgemeinderat zu bil- 
den. 
(2) Im Pfarrgemeinderat wirken Vertreterinnen und Vertreter 
einer oder mehrerer Pfarrgemeinden gemeinsam mit dem 
Pfarrer und den dort in der Seelsorge tätigen Geistlichen 
sowie den hauptberuflichen Pastoralen Diensten - künftig 
hier Pastoralteam genannt – an der Planung und 
Gestaltung des kirchlichen Lebens und der Pastoral im 
Seelsorgebereich mit und verantworten das christliche 
Engagement in Kommune, Staat und Gesellschaft. 
§ 2    
Aufgaben des Pfarrgemeinderates 
(1) Der Pfarrgemeinderat hat die Aufgabe, unter Wahrung der 
spezifischen Verantwortung des Pfarrers gemeinsam mit 
ihm und dem Pastoralteam das pastorale Wirken entspre- 
chend den Herausforderungen im Seelsorgebereich so zu 
entwickeln und zu gestalten, dass die Kirche in den Le- 
bensräumen und Lebenswelten der Menschen wirksam 
präsent ist.  
(2) Der Pfarrgemeinderat  wirkt an der Erarbeitung und Rea- 
lisierung eines Pastoralkonzeptes mit, das in jedem Seel- 
sorgebereich vom Pfarrer zu verantworten ist. Gemeinsam 

stellen Pfarrer und Pfarrgemeinderat die pastoralen 
Herausforderungen fest und entwickeln Handlungs- 
perspektiven und benennen Leitlinien, Schwerpunkte und 
Zielsetzungen des Pastoralkonzeptes. Der Pfarrgemeinde- 
rat gibt dazu ein Votum ab. Danach entscheidet der Pfarrer 
über das Konzept und setzt es in Kraft.  
Das Pastoralkonzept wird regelmäßig überprüft und fort- 
geschrieben. Das Pastoralkonzept sowie dessen Fort- 
schreibungen sind zu veröffentlichen. 
Das Pastoralkonzept beschreibt besonders Ziele und Um- 
setzungsschritte einer missionarischen Ausrichtung der 
Pastoral durch 
-  die ehrfürchtige und lebendige Feier der Liturgie 
-  die unverkürzte und angemessene 
Glaubensverkündigung 
-  die geisterfüllte und tatkräftige Caritas. 
Die Sorge um Jugend, Ehe und Familie findet dabei beson- 
dere Berücksichtigung. 
(3) Bei der Wahrnehmung des Laienapostolates berät und be- 
schließt der Pfarrgemeinderat unter Wahrung der Eigen- 
ständigkeit von katholischen Verbänden und Vereinigun- 
gen über das sozial- und gesellschaftspolitische Engage- 
ment im Seelsorgebereich insbesondere in folgenden 
Handlungsfeldern: 
-  Bildung, Erziehung und Kultur 
-  Ehe, Familie und Generationen  
-  Migration, Integration und interkultureller Dialog 
-  Mission, Entwicklung, Frieden 
-  Umwelt und Bewahrung der Schöpfung 
-Kommunalpolitik 
Der Pfarrgemeinderat fördert die Mitwirkung von Gläu- 
bigen in öffentlichen und gesellschaftlichen Institutionen 
und Initiativen. 
(4) In wichtigen Fragen der Pastoral ist der Pfarrer verpflichtet, 
den Rat des Pfarrgemeinderates einzuholen. Dies gilt z. B. 
für: 
-  die Änderung der Pfarrorganisation 
-  die Festlegung regelmäßiger Gottesdienstzeiten 
-  die Konzepte für die Sakramentenpastoral 
-  die künstlerische und liturgische Ausstattung der 
Kirche 
-  das kirchenmusikalische Konzept in Absprache mit den 
kirchenmusikalisch Verantwortlichen 
-  die Ausgestaltung und Förderung der Ökumene 
-  das Konzept für die Öffentlichkeitsarbeit 
-  die Regelung zur Nutzung kirchlicher Versammlungs- 
räume in Absprache mit dem Kirchenvorstand bzw. der 
Verbandsvertretung des Kirchengemeindeverbandes 
(5) Nach der Abgabe des Votums des Pfarrgemeinderates ent- 
scheidet der Pfarrer über die Einrichtung und Größe von 
Ortsausschüssen.  
Der Pfarrgemeinderat entscheidet über die Einrichtung 
von Sachausschüssen und Projektgruppen und regelt die 
jeweilige Mitgliedschaft. Näheres ist im § 8 geregelt. 
(6)Der Pfarrgemeinderat stellt fest, an welchen Orten und in 
welchen  Einrichtungen, Verbänden und Vereinigungen, 
Gruppen und Projekten im Seelsorgebereich sich kirchliches 



Leben ereignet. Er trägt dafür Sorge, dass diese in geeigneter 
Weise untereinander vernetzt und an der Arbeit des Pfarrge- 
meinderates sowie der Orts- und Sachausschüsse beteiligt 
werden. 
Diese Vernetzung hat ein missionarisches Ziel: das christli- 
che Leben in die Lebenswelten der Menschen einzubrin- 
gen und durch ein glaubwürdiges Zeugnis die Menschen 
herauszufordern und für Christus und seine Kirche zu 
gewinnen. 
(7) Der Pfarrgemeinderat fördert eine Kultur des Ehrenamtes. 
Insbesondere ermöglicht er die Qualifizierung und 
Weiterbildung für ehrenamtlich Tätige, um so die 
Charismen der Gläubigen zu entdecken und zu fördern. 
(8) Der Pfarrgemeinderat initiiert und fördert die Kooperation 
mit den Gremien und Organisationen in anderen 
Seelsorgebereichen, auf der Ebene der Dekanate und des 
Erzbistums. 
(9) Der Pfarrgemeinderat berichtet für die Besetzung der 
Pfarrerstelle dem Erzbischof über die Situation im 
Seelsorgebereich, die pastoralen Herausforderungen sowie 
das Pastoralkonzept des Seelsorgebereichs. 
Der Pfarrer kann vor der Besetzung von Stellen anderer 
pastoraler Dienste im Seelsorgebereich das Stellenprofil 
mit dem Pfarrgemeinderat beraten und das Ergebnis an das 
Erzbischöfliche Generalvikariat weiterleiten. 
(10)Der  Pfarrgemeinderat stellt unter Bezug auf das 
Pastoralkonzept den Bedarf an finanziellen Mitteln im 
Bereich der Pastoral fest und meldet diesen beim Kir- 
chenvorstand bzw. der Verbandsvertretung des Kirchen- 
gemeindeverbandes an (vgl. § 12). 
(11)Der  Pfarrgemeinderat berät und entscheidet über die 
Verwendung von Erlösen aus von ihm durchgeführten 
Festen und Aktionen und informiert den Kirchenvorstand 
bzw. die Verbandsvertretung des Kirchengemeindever- 
bandes.  
(12)Der Pfarrgemeinderat teilt dem Erzbistum über den 
Diözesanrat folgende Angaben mit: 
-  die Zahl der gewählten und der berufenen Mitglieder 
-  den Namen, die Anschrift, die Email-Adresse der oder 
des Vorsitzenden sowie der Vorstandsmitglieder und  
-  die festgelegten Strukturen unterhalb der Ebene des 
Pfarrgemeinderates (vgl. § 8) 
§ 3  
Mitglieder des Pfarrgemeinderates 
(1) Stimmberechtigte Mitglieder 
a) Geborene Mitglieder: 
Geborene Mitglieder sind der Pfarrer, die Pfarrvikare und 
maximal zwei weitere Mitglieder des Pastoralteams. Der 
Pfarrer entscheidet in Abstimmung mit dem Pastoralteam, 
wer von den weiteren Mitgliedern Sitz und Stimme im 
Pfarrgemeinderat wahrnimmt. 
b) Gewählte Mitglieder: 
Jeder Pfarrgemeinderat legt entsprechend der folgenden 
Regelung die Anzahl der zu wählenden Mitglieder fest: 
bis 10.000 Katholiken 8–14 Mitglieder 
10.000 – 16.000 Katholiken 10–16 Mitglieder 
über 16.000 Katholiken 12–20 Mitglieder 
Dabei müssen mindestens 2/3 der stimmberechtigten 
Mitglieder gewählte Mitglieder sein. Gegebenenfalls  ist 
die Zahl der Mitglieder entsprechend zu erhöhen. 

Der Pfarrgemeinderat kann für von ihm festgelegte Ge- 
biete die Zahl der zu wählenden Mitglieder proportional 
oder paritätisch aufteilen, damit dementsprechend jedes 
Gebiet im Pfarrgemeinderat vertreten ist (vgl. §§ 4 und 5 
der Wahlordnung). 
c) Berufene Mitglieder: 
Der Pfarrer kann in Abstimmung mit den Mitgliedern je nach 
Bedarf bis zu vier weitere Mitglieder berufen.  
Allerdings müssen mindestens 2/3 der stimm- 
berechtigten Mitglieder gewählte Mitglieder sein.  
(2) Nicht stimmberechtigte beratende Mitglieder 
a) alle weiteren Mitglieder des Pastoralteams 
b) ein/e Vertreter/in des Kirchenvorstandes bzw. der 
Verbandsvertretung des Kirchengemeindeverbandes 
c)  je ein/e Vertreter/in der im Seelsorgebereich tätigen 
Internationalen Katholischen Seelsorge 
(3) Gäste und Sachkundige 
a)  Die Vorsitzenden der Sachausschüsse, die Sachbeauftragten 
und je ein/e Vertreter/in der Angestellten der Kirchen- 
gemeinde bzw. des Kirchengemeindeverbandes sowie ein/e 
Vertreter/in der im Seelsorgebereich tätigen Ordensleute 
haben das Recht, an den Sitzungen des Pfarrgemeinderates 
als Gäste beratend teilzunehmen. 
b)  Der Pfarrgemeinderat soll in der Regel zur Beratung von 
Themen, die kirchliche Einrichtungen im Seelsorgebereich 
betreffen, Vertreter/innen dieser Einrichtungen einladen. 
c) Der Pfarrgemeinderat kann zu seinen Sitzungen Sach- 
kundige einladen. 
§ 4  
Wahlgrundsätze 
(1) Die Mitglieder der Pfarrgemeinderäte gemäß § 3 Abs. 1 b 
werden in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und 
geheimer Wahl gewählt. 
(2) Wahlberechtigt sind alle Katholiken, die am Wahltag das 
16. Lebensjahr vollendet und ihren Wohnsitz im Seelsorge- 
bereich haben. 
(3) Wählbar sind alle Wahlberechtigten, die in der Ausübung 
ihrer allgemeinen kirchlichen Gliedschaftsrechte nicht 
behindert sind. Sie sollen das Sakrament der Firmung 
empfangen haben bzw. bereit sein, es zu empfangen. 
(4) Es können auch außerhalb des Seelsorgebereiches wohnen- 
de Katholiken aktives und passives Wahlrecht ausüben, 
wenn sie am kirchlichen Leben im Seelsorgebereich aktiv 
Anteil nehmen. Die Ausübung des aktiven und passiven 
Wahlrechts kann nur in einem Seelsorgebereich erfolgen. 
Das Nähere regelt die Wahlordnung. 
(5) Über Ausnahmen von diesen Wahlgrundsätzen entscheidet 
im Einzelfall der Erzbischof. 
§ 5  
Amtszeit 
(1) Die Amtszeit des Pfarrgemeinderates beträgt vier Jahre. Sie 
beginnt mit der konstituierenden Sitzung und endet mit 
der Konstituierung des nächsten gewählten Pfarrge- 
meinderates (vgl. § 6,1). 
(2) Ist ein Pfarrgemeinderat mit der Genehmigung des 
Erzbischofs erst während der allgemeinen Amtszeit der 
Pfarrgemeinderäte im Erzbistum Köln gewählt worden, so 
endet dessen Amtszeit gleichzeitig mit der der übrigen 
Pfarrgemeinderäte im Erzbistum. 
(3) Die Mitgliedschaft endet, wenn die Wählbarkeit  entfällt 



(vgl. § 4 Abs. 3), ein Mitglied den Rücktritt gegenüber 
dem Pfarrer sowie der oder dem Vorsitzenden des Pfarrge- 
meinderates erklärt oder ausgeschlossen wird. 
(4) Bei Vorliegen von schwer wiegenden Gründen kann ein 
Mitglied aus dem Pfarrgemeinderat ausgeschlossen wer- 
den. Der Ausschluss erfolgt auf Antrag des Pfarrge- 
meinderates oder des Pfarrers durch den Erzbischof, nach- 
dem die Sach- und Rechtslage mit dem auszuschließenden 
Mitglied sowie dem Pfarrer und mindestens zwei weiteren 
Vertretern des Pfarrgemeinderates erörtert und der Vor- 
stand des zuständigen Dekanatsrates und des Diözesan- 
rates angehört worden ist. 
(5) Scheidet ein gewähltes Mitglied vorzeitig aus, so wählt der 
Pfarrgemeinderat für die verbleibende Amtszeit mit 
Mehrheit ein neues Mitglied hinzu (Kooptation). Bei 
Mitgliedern gem. § 3 Abs. 1 c kann der Pfarrer nach 
Anhörung des Pfarrgemeinderates für die restliche Amts- 
zeit eine Nachberufung vornehmen. 
(6) Scheiden mehr als die Hälfte der gewählten Mitglieder aus, 
findet keine Kooptation statt. Der Erzbischof ist innerhalb 
eines Monats von der oder dem Vorsitzenden oder vom 
Pfarrer über die Situation zu informieren. Nach Prüfung 
der örtlichen Situation entscheidet der Erzbischof über das 
weitere Vorgehen. 
(7) Der Erzbischof kann in begründeten Einzelfällen vom all- 
gemeinen Wahltag abweichende Wahltermine oder auch 
eine von den allgemeinen Regelungen abweichende 
Amtsperiode festlegen. 
§ 6  
Konstituierung des Pfarrgemeinderates 
(1) Spätestens drei Wochen nach der Wahl findet die konstitu- 
ierende Sitzung des Pfarrgemeinderates statt. In ihr wählt 
der Pfarrgemeinderat aus den Reihen der gewählten 
Mitglieder die Vorsitzende oder den Vorsitzenden, den 
Vorstand sowie eine/n Vetreter/in für den Kirchenvorstand 
oder Kirchengemeindeverband. 
(2) Die konstituierende Sitzung des Pfarrgemeinderates leitet 
der Pfarrer bis die oder der neue Vorsitzende gewählt ist. 
(3) Im Laufe der Pfarrgemeinderatsarbeit können bei späteren 
Sitzungen je nach Bedarf weitere Mitglieder gemäß § 3 
Abs. 1 c berufen werden. 
§ 7  
Vorstand 
(1) Der Vorstand besteht aus dem Pfarrer als geborenem 
Mitglied und der/dem gewählten Vorsitzenden sowie 
einem oder drei weiteren Vorstandsmitgliedern, die der 
PGR aus seiner Mitte wählt, nachdem er die Zahl 
bestimmt hat.  
(2) Der Vorstand hat die Aufgabe, die Arbeit des Pfarrge- 
meinderates nach Maßgabe dieser Satzung zu leiten und 
die Rahmenbedingungen im Sinne angemessener 
Geschäftsabläufe zu regeln. 
(3) Der Vorstand bereitet die Sitzungen des Pfarrgemeinde- 
rates vor. Die oder der Vorsitzende beruft die Sitzungen des 
Pfarrgemeinderates rechtzeitig unter Angabe der Tagesord- 
nung ein und leitet sie. Sie oder er kann sich von einem 
Vorstandsmitglied vertreten lassen. 
(4) Der Vorstand vertritt den Pfarrgemeinderat in der Öffent- 
lichkeit und in den überörtlichen Räten, wie Dekanatsrat 
oder Stadt- bzw. Kreisdekanatsrat. 

§ 8  
Arbeitsformen und -strukturen 
(1) Der Pfarrgemeinderat entwickelt geeignete Arbeitsformen 
und -strukturen.   
a) Für Sachbereiche, die einer kontinuierlichen Beobachtung 
und ständigen Mitarbeit des Pfarrgemeinderates bedürfen, 
können Sachausschüsse gebildet oder Sachbeauftragte 
bestellt werden.  
In jedem Pfarrgemeinderat ist mindestens ein/e Sachbeauf- 
tragte/r für den Bereich ´Mission, Entwicklung und 
Frieden` zu bestellen. Es wird empfohlen, dafür einen eige- 
nen Sachausschuss einzurichten. 
b) Zur Wahrnehmung örtlicher Belange können Ortsaus- 
schüsse eingerichtet werden. Näheres ist in der Geschäfts- 
ordnung zur Bildung von Ortsausschüssen (Amtsblatt 
1/2009) geregelt. 
c)  Für zeitlich befristete Aufgaben können Projektgruppen 
eingerichtet werden. 
(2) Die Mitglieder der Sachausschüsse oder Projektgruppen 
werden vom Pfarrgemeinderat berufen. Es können auch 
Personen berufen werden, die nicht Mitglied des Pfarrge- 
meinderates sind. Mindestens ein Mitglied des jeweiligen 
Sachausschusses soll dem Pfarrgemeinderat angehören.  
(3) Die Sachausschüsse haben die Aufgabe, in ihrem jeweiligen 
Sachbereich die Entwicklung zu beobachten, den Pfarrge- 
meinderat, Einrichtungen der Pfarrgemeinde und die in 
dem jeweiligen Sachbereich tätigen Verbände und 
Institutionen zu beraten sowie Maßnahmen, für die kein 
Träger vorhanden ist, im Einvernehmen mit dem Pfarrge- 
meinderat durchzuführen. Öffentliche Erklärungen und 
Verlautbarungen bedürfen der Zustimmung des Vorstands; 
bei Erklärungen und Verlautbarungen, die pastorale Belange 
betreffen, ist die Zustimmung des Pfarrers unerlässlich.  
(4) Pfarrer, Mitglieder des Pastoralteams und des Pfarrgemein- 
derates haben das Recht, aus eigener Initiative heraus 
Themen und Tätigkeitsbereiche zur Beratung zu bringen. 
§ 9  
Sitzungen 
(1) Der Pfarrgemeinderat tritt auf Einladung der oder des 
Vorsitzenden regelmäßig zusammen und  außerdem dann, 
wenn ein Drittel der Mitglieder des Pfarrgemeinderates 
oder der Pfarrer dies wünscht. 
(2) Die Sitzungen des Pfarrgemeinderates sind nicht öffent- 
lich. Der Pfarrgemeinderat kann auch öffentliche Sitzun- 
gen durchführen, wenn der Vorstand oder der Pfarrge- 
meinderat dies beschließt. Personalangelegenheiten dürfen 
nicht in öffentlichen Sitzungen besprochen werden. 
(3) Über die Sitzung des Pfarrgemeinderates ist ein Ergebnis- 
protokoll anzufertigen, das von der oder dem Vorsitzenden 
und dem/der Protokollführer/in zu unterschreiben ist. Die 
Protokolle gehören zu den amtlichen Akten, sind im 
Pfarrarchiv aufzubewahren und bei der bischöflichen Visi- 
tation vorzulegen. Die Ergebnisse der Sitzung sind in geeig- 
neter Weise im Seelsorgebereich bekannt zu machen. 
§ 10  
Beschlussfassung 
(1) Der Pfarrgemeinderat ist beschlussfähig, wenn mehr als die 
Hälfte der gewählten Mitglieder anwesend ist. Er fasst 
seine Beschlüsse mit der Mehrheit der anwesenden stimm- 
berechtigten Mitglieder. 



(2) Beschlüsse, die der verbindlichen Glaubens- und Sitten- 
lehre oder dem allgemeinen oder diözesanen Kirchenrecht 
widersprechen, können nicht gültig gefasst werden. In 
Zweifelsfällen entscheidet der Erzbischof. 
(3) Stimmt der Pfarrer in pastoralen Fragen aufgrund der ihm 
durch sein Amt gegebenen Verantwortung und unter 
Angabe der Gründe einem Antrag nicht zu, so ist in dieser 
Sitzung eine Beschlussfassung nicht möglich. Die anste- 
hende Frage soll im Pfarrgemeinderat innerhalb einer Frist 
von einem Monat erneut beraten werden. Bei schwer wie- 
genden Konflikten können die in § 13 aufgeführten Ver- 
mittlungsinstanzen angerufen werden. 
§ 11  
Konvent und Pfarrversammlung 
(1) Der Pfarrgemeinderat soll einmal im Jahr die Mitglieder 
der Sach- und Ortsausschüsse und Projektgruppen sowie 
die Vertretungen der Orte kirchlichen Lebens und 
Glaubens zu einem Konvent einladen. Dazu gehören auch 
die Vertretungen kirchlich anerkannter Gruppierungen, 
Verbände, Institutionen und Träger.  
Aufgabe des Konventes ist es: 
a) die Vielfalt kirchlichen Lebens vor Ort und im 
Seelsorgebereich erlebbar und erfahrbar zu machen, 
b) zu reflektieren und darzustellen, ob und wie kirchliches 
Leben in den Lebenswelten der Menschen gestaltet wird, 
c) die Konzeption und Ausgestaltung der pastoralen, politi- 
schen und sozialen Arbeit des Pfarrgemeinderates kritisch 
zu begleiten und Anregungen zur Weiterentwicklung der 
Arbeit zu geben, 
(2) Der Pfarrgemeinderat kann zu einer Pfarrversammlung oder 
einer Versammlung der Pfarreiengemeinschaft einladen. 
§ 12  
Zusammenarbeit mit dem Kirchenvorstand  
oder dem Kirchengemeindeverband 
(1) Pfarrgemeinderat und Kirchenvorstand bzw. die Ver- 
bandsvertretung des Kirchengemeindeverbandes sind zur 
Zusammenarbeit verpflichtet. 
(2) Ein vom Pfarrgemeinderat zu benennendes Mitglied ist zu 
den Sitzungen des Kirchenvorstandes, wenn die Pfarr- 
gemeinde einem Seelsorgebereich entspricht, bzw. der 
Verbandsvertretung des Kirchengemeindeverbandes im 
Falle einer Pfarreiengemeinschaft als Gast mit dem Recht 
der Beratung und der Information in allen Belangen des 
Pfarrgemeinderates einzuladen. Es unterliegt derselben 
Verpflichtung zur Wahrung des Sitzungsgeheimnisses wie 
die Mitglieder des Kirchenvorstandes. 
(3) Unter Bezug auf die pastorale Planung teilt der Pfarrge- 
meinderat dem Kirchenvorstand bzw. der Verbandsver- 
tretung des Kirchengemeindeverbandes den Bedarf an 
finanziellen Mitteln vor dessen Haushaltsberatung mit 
(vgl. § 2 Abs. 11). 
(4) Zur gegenseitigen Information und gemeinsamer Beratung 
(z.B. Haushaltsplanung, Caritasarbeit) soll der Pfarrge- 
meinderat einmal im Jahr den Kirchenvorstand bzw. die 
Verbandsvertretung des Kirchengemeindeverbandes zu 
einer gemeinsamen Sitzung einladen. 
(5) Der Pfarrgemeinderat ist bei der Planung größerer Projekte 
vom Kirchenvorstand bzw. der Verbandsvertretung des 
Kirchengemeindeverbandes an den Beratungen zu beteili- 
gen und hat vor der abschließenden Beschlussfassung des 

Kirchenvorstandes bzw. des Kirchengemeindeverbandes 
ein Votum abzugeben. 
§ 13  
Vermittlungsinstanzen 
Bei schwer wiegenden Konflikten, die im Pfarrgemeinderat 
nicht mehr lösbar sind, sollen der Dekanatsrat und der 
Dechant oder der Stadt- bzw. Kreisdekanatsrat und der Stadt- 
bzw. Kreisdechant oder der Diözesanrat zur Vermittlung ange- 
rufen werden. Gelingt es auch diesen nicht, eine Einigung her- 
beizuführen, kann der Erzbischof angerufen werden. 
§ 14  
Auflösung des Pfarrgemeinderates 
Der Erzbischof kann bei Vorliegen schwer wiegender Gründe 
im Einvernehmen mit dem Diözesanrat einen Pfarrgemein- 
derat auflösen. Für die verbleibende Amtszeit kann der Erz- 
bischof eine Neuwahl ansetzen. 
§ 15  
Inkrafttreten und Geltungsdauer 
Die vorstehende Satzung für die Pfarrgemeinderäte im Erz- 
bistum Köln tritt zum 1.1.2009 für die Dauer von zunächst vier 
Jahren in Kraft. Gleichzeitig treten die bisher geltende Satzung 
der Pfarrgemeinderäte vom 01. März 2005 (Amtsblatt des 
Erzbistums Köln vom 01. März 2005, Nr. 102)  und die Son- 
derregelungen zur Bildung eines gemeinsamen Pfarrge- 
meinderates für mehrere Pfarrgemeinden (ebd. Nr. 104) außer 
Kraft. 
§ 16  
Übergangsregelung 
(1) Die beim Inkrafttreten dieser Satzung errichteten Pfarr- 
gemeinderäte bleiben für die Dauer ihrer Amtszeit beste- 
hen.  
(2)In Seelsorgebereichen, in denen zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens mehr als ein Pfarrgemeinderat besteht, 
kann es sinnvoll sein, Ortsausschüsse einzurichten.  
Der Pfarrer entscheidet im Bezug auf die Pfarrgemein- 
deratswahl 2009 nach Beratung in der Pfarrverbands- 
konferenz und nach Anhörung der bisherigen Pfarr- 
gemeinderäte über die Einrichtung und das Verfahren zur 
Besetzung solcher Ortsausschüsse.  
Nach zwei Jahren entscheidet der Pfarrer nach Abgabe 
des Votums des Pfarrgemeinderates darüber, ob und in 
welcher Form die dann bestehenden Ortsausschüsse fort- 
geführt werden.  
Ebenso entscheidet der Pfarrer nach Beratung in der 
Pfarrverbandskonferenz und nach Anhörung der bisheri- 
gen Pfarrgemeinderäte, ob für von ihr festgelegte Gebiete 
die Zahl der zu wählenden Mitglieder proportional oder 
paritätisch aufgeteilt wird, damit dementsprechend jedes 
Gebiet im Pfarrgemeinderat vertreten ist (vgl. §§ 4 und 5 der 
Wahlordnung). 
Köln, den 8. Dezember 2008 
+Joachim Card.Meisner 
Erzbischof von Köln 
 
 
 
 
 
 
Nr. 3 Wahlordnung für die Pfarrgemeinderäte im 



Erzbistum Köln 
I. Allgemeine Bestimmungen 
§ 1  
Wahlgrundsätze 
(1) Die Mitglieder der Pfarrgemeinderäte gemäß § 3 Abs. 1 b) 
der Satzung für die Pfarrgemeinderäte (PGR Satzung) wer- 
den in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und ge- 
heimer Wahl gewählt. 
(2) Jeder Wahlberechtigte des Seelsorgebereichs kann die ent- 
sprechend § 3 Abs. 1 b) PGR-Satzung festgelegte Zahl der 
Stimmen abgeben. 
§ 2  
Wahltermin 
Die Wahlen der Pfarrgemeinderäte finden regelmäßig alle 4 
Jahre statt, soweit nicht der Erzbischof in begründeten 
Einzelfällen eine andere Amtsperiode festlegt (§ 5 Abs. 1, 
PGRSatzung) oder Neuwahlen anordnet (§ 14 PGR-Satzung). 
§ 3  
Zahl der Mitglieder 
Die Zahl der zu wählenden Mitglieder folgt aus § 3 Abs. 1 b) 
der Satzung. 
§ 4  
Regelung zur Bildung von Wahlbereichen 
In Seelsorgebereichen können Wahlbereiche gebildet werden, 
wenn dies aus räumlichen und pastoralen Gründen angezeigt 
ist. 
Der Pfarrgemeinderat bzw. die derzeitigen Pfarrgemeinderäte 
in Absprache mit der Pfarrverbandskonferenz legt/legen die 
Wahlbereiche fest und teilt/teilen dies dem Wahlausschuss mit.  
§ 5  
Wahlverfahren 
für die Wahl eines gemeinsamen Pfarrgemeinderates  
für mehrere Pfarrgemeinden  
bzw. bei Bildung von Wahlbereichen 
(1) Der Pfarrgemeinderat bzw. die Pfarrgemeinderäte nach 
Absprache mit der Pfarrverbandskonferenz legt/legen das 
Wahlverfahren fest und teilt/teilen dies dem Wahl- 
ausschuss mit. 
(2) Wahlmodus 
Für die je nach Größe des Seelsorgebereichs zu wählenden 
Kandidaten/innen stehen folgende Wahlmodi zur Verfü- 
gung: 
a) proportionale Wahl 
Die proportionale Wahl sieht vor, dass die Zahl der zu 
Wählenden verhältnismäßig nach Größe (Katholiken- 
zahl) der Wahlbereiche aufgeteilt wird. 
b) paritätische Wahl 
Die Zahl der Kandidaten/innen wird in gleicher Weise auf 
die jeweiligen Wahlbereiche aufgeteilt. 
c) modifiziert proportionale Wahl 
Die Zahl der Kandidaten/innen wird nicht strikt nach der 
Gläubigenzahl aufgeteilt. Die Beteiligten legen den Pro- 
porzschlüssel nach ortsspezifischen Kriterien fest. 
(3) Stimmzettel 
Für die Durchführung der Wahl wird vom Wahlausschuss 
ein einheitlicher Stimmzettel mit den Namen aller 
Kandidaten/innen aus Wahlbereichen erstellt. Die Kandi- 
daten/innen aus verschiedenen Wahlbereichen werden auf 
dem gemeinsamen Stimmzettel getrennt aufgeführt, ent- 
weder unter der Überschrift des jeweiligen Namens des 

Wahlbereiches oder in getrennten Kolumnen. 
(4) Wahlmöglichkeiten 
Die Wahlberechtigten im Seelsorgebereich haben gleiches 
Stimmrecht. Sie können ihre Stimmen gemäß der Zahl der 
zu wählenden Mitglieder (vgl. § 3 Abs.1 b) PGR-Satzung) 
auf alle Kandidaten verteilen, die auf dem Stimmzettel ver- 
zeichnet sind. 
(5) Wahlergebnis 
Gewählt sind die Kandidaten/innen mit den meisten 
Stimmen aus den jeweiligen Wahlbereichen bis zu der 
Anzahl, die vorher als Mitgliederzahl für den jeweiligen 
Wahlbereich festgelegt wurde. 
§ 6  
Aktives und passives Wahlrecht 
Das aktive und passive Wahlrecht ist in § 4 Abs. 4 der 
PGRSatzung geregelt. 
§ 7  
Wahlrecht in einem anderen Seelsorgebereich 
(1) Wer am Leben eines anderen Seelsorgebereichs innerhalb 
des Erzbistums Köln, in dem er/sie nicht seinen 
Hauptwohnsitz hat, aktiv teilnimmt und deshalb in die- 
sem anderen Seelsorgebereich wählen will, stellt einen 
Antrag an den Wahlausschuss des Wahlseelsorgebereiches 
auf Anerkennung seiner/ihrer Wahlberechtigung und 
Aufnahme in die Wählerliste. 
(2) Über den Antrag entscheidet der Wahlausschuss. Wird 
dem Antrag zugestimmt, sind sowohl der/die Antrag- 
steller/in als auch dessen/deren Wohnsitzseelsorgebereich 
schriftlich zu informieren. 
Der Wahlausschuss des Wahlseelsorgebereiches teilt dem 
Wohnsitzseelsorgebereich die erfolgte Eintragung in die 
Wählerliste mit und bittet um Streichung des Namens aus 
der Wählerliste des Wohnsitzseelsorgebereiches. 
Die Ausübung des aktiven Wahlrechts in mehreren 
Seelsorgebereichen ist unzulässig. 
(3) Wird der Antrag abgelehnt, ist der/die Antragsteller/in 
unter Angabe der Gründe hierüber schriftlich zu benach- 
richtigen. 
II. Wahlvorbereitung 
§ 8  
Berufung und Zusammensetzung des Wahlausschusses 
(1) Zur Vorbereitung der Wahl beruft der Pfarrgemeinderat 
bzw. die Pfarrverbandskonferenz mindestens acht Wochen 
vor dem Wahltermin einen Wahlausschuss. 
(2) Dem Wahlausschuss gehören an: 
a)  der Pfarrer oder ein/e von ihm benannte/r Vertreter/in 
und 
b) sechs bis zwölf vom Pfarrgemeinderat bzw. der 
Pfarrverbandskonferenz zu wählende wahlberechtigte 
Gemeindemitglieder. 
(3) Der Wahlausschuss wählt aus seiner Mitte eine/n Vorsit- 
zende/n. Beschlüsse werden mit der Mehrheit der An- 
wesenden gefasst. 
(4) Besteht in einem Seelsorgebereich noch kein Pfarrge- 
meinderat, beruft der Pfarrer sechs bis zwölf wahlberech- 
tigte Gemeindemitglieder aus dem Seelsorgebereich in den 
Wahlausschuss. 
§ 9  
Aufgaben des Wahlausschusses 
(1) Der Wahlausschuss hat die Aufgaben: 



1.  Kandidat/inn/en für die Wahl des Pfarrgemeinderates 
aufzustellen (§ 10, WO), 
2. die eingehenden Ergänzungsvorschläge auf ihre 
Ordnungsmäßigkeit zu prüfen (§ 10 Abs. 4 u. 5, WO; 
§ 4 Abs. 3 u. § 5 Abs. 4 PGR-Satzung), 
3.  den endgültigen Wahlvorschlag bekannt zu geben (§ 
11, WO), 
4.  Wahllokale und Zeitdauer für die Wahl zu bestimmen 
(§ 9 Abs. 2, WO), 
5.  die Stimmzettel herzustellen (§ 12, WO), 
6.  das Wählerverzeichnis zu erstellen, 
7.  den Wahlvorstand zu bestellen (§ 13, WO), 
8.  das Wahlergebnis zu prüfen und endgültig festzustellen 
(§ 16 Abs. 1, WO) sowie 
9.  über den Antrag eines Katholiken oder einer 
Katholikin eines anderen Seelsorgebereichs auf 
Anerkennung der Wahlberechtigung in seinem 
Seelsorgebereich zu entscheiden (§ 7, WO). 
(2) Der Wahlausschuss bestimmt das Wahllokal oder die 
Wahllokale und setzt eine ausreichende Zeitdauer für die 
Wahl fest. In Pfarrgemeinden mit mehreren Ortschaften 
oder Ortsteilen können zusätzliche Wahllokale eingerichtet 
werden. Es ist dafür Sorge zu tragen, dass jede/jeder Wahl- 
berechtigte nur einmal ihre/seine Stimme abgeben kann.  
§ 10  
Wahlvorschläge 
(1) Der vom Wahlausschuss aufzustellende Wahlvorschlag soll 
um die Hälfte mehr Kandidat/inn/en enthalten, minde- 
stens jedoch zwei mehr, als zu wählen sind. Der Wahl- 
ausschuss soll seinen Wahlvorschlag in geeigneter Weise 
vorstellen und bekannt machen.  
(2) Im Wahlvorschlag sind die Namen der Kandidat/inn/en in 
alphabetischer Reihenfolge mit Angabe von beruflicher 
Tätigkeit, Alter und Anschrift aufzuführen. Aufgestellt 
werden können auch Katholik/inn/en aus einem anderen 
Seelsorgebereich, sofern sie am kirchlichen Leben im 
Seelsorgebereich aktiv Anteil nehmen, die Anerkennung 
der Wahlberechtigung in dem Wahlbereich erfolgt ist und 
sie für keinen anderen Pfarrgemeinderat kandidieren (vgl. 
§ 4 Abs. 4, PGRSatzung).8 Amtsblatt des Erzbistums Köln 
Stück 1 · 1. Januar 2009 
(3) Der Wahlausschuss macht spätestens sechs Wochen vor 
dem Wahltermin seinen Wahlvorschlag im Seelsorge- 
bereich bekannt. Dieser Wahlvorschlag ist unmittelbar 
nach der Bekanntgabe für die Dauer von zwei Wochen zur 
Einsicht offen zu legen. Er ist außerdem im Seelsorge- 
bereich in sonstiger geeigneter Weise, z. B. im Gottes- 
dienst, durch Aushang, im Pfarrbrief oder auf der 
Homepage kundzutun. 
Wurde in dem Wahlvorschlag des Wahlausschusses als 
Kandidat/in eine Person mit Wohnsitz in einem anderen 
Seelsorgebereich aufgenommen, ist hiervon gleichzeitig 
mit der Bekanntgabe des Wahlvorschlags dem betroffenen 
Wohnsitzseelsorgebereich Mitteilung zu machen. 
Die Ausübung des passiven Wahlrechts in mehreren 
Seelsorgebereichen ist unzulässig. 
(4) Gleichzeitig sind die Gläubigen im Seelsorgebereich darauf 
hinzuweisen, dass innerhalb der Offenlegungsfrist des 
Wahlvorschlags weitere Vorschläge beim Wahlausschuss 
eingereicht werden können. Der Vorschlag des Wahlaus- 

schusses wird nach Prüfung der Ordnungsmäßigkeit (§ 9 
Abs. 2, WO) um diese ergänzt. 
(5) Ein Ergänzungsvorschlag darf nicht mehr Namen enthal- 
ten, als Mitglieder zum Pfarrgemeinderat zu wählen sind. 
Für einen solchen Vorschlag sind mindestens 20 Unter- 
schriften von Wahlberechtigten erforderlich. 
§ 11  
Bekanntgabe des endgültigen Wahlvorschlags 
Der Wahlausschuss hat nach Ablauf der Offenlegungsfrist 
innerhalb einer Woche den endgültigen Wahlvorschlag in 
alphabetischer Reihenfolge aufzustellen und im Gottesdienst 
oder in sonstiger Weise (z. B. durch Wahlbenachrichtigung, 
Aushang oder im Pfarrbrief ) bekannt zu geben. 
III. Wahldurchführung 
§ 12  
Stimmzettel 
(1) Auf den Stimmzetteln sind die Kandidat/inn/en in alpha- 
betischer Reihenfolge mit den in dem Wahlvorschlag ent- 
haltenen Angaben aufzuführen. Ferner ist die Zahl der zu 
wählenden Mitglieder zu vermerken. 
§ 13  
Wahlvorstand 
Zur Durchführung der Wahl hat der Wahlausschuss für jedes 
Wahllokal einen Wahlvorstand mit der erforderlichen Zahl 
von Mitgliedern, jedoch mindestens drei Mitglieder, zu bestel- 
len. Kandidaten für die Wahl des Pfarrgemeinderates können 
dem Wahlvorstand nicht angehören. Der Wahlvorstand hat für 
den ungestörten Ablauf der Wahl zu sorgen, die Wähler zu 
registrieren, die Stimmzettel entgegenzunehmen und die vor- 
läufige Zählung der abgegebenen Stimmen vorzunehmen. 
Über die Wahldurchführung hat der Wahlvorstand eine 
Niederschrift zu erstellen, die von den Mitgliedern des 
Wahlvorstandes zu unterzeichnen ist. 
§ 14  
Wahlhandlung 
(1) Die Wähler geben zur Kontrolle ihrer Wahlberechtigung 
und zur Registrierung im Wählerverzeichnis Namen, Alter 
und Anschrift bekannt. Die Angaben sind in Zweifelsfällen 
durch Personalpapiere zu belegen. 
(2) Die Wähler kreuzen auf dem Stimmzettel höchstens so 
viele Namen von Kandidat/inn/en an, wie Mitglieder des 
Pfarrgemeinderates zu wählen sind. 
(3) Zu den Grundsätzen eines ordnungsgemäßen Wahlverfah- 
rens gehört die Öffentlichkeit der Wahl (vgl. „Wahl- 
grundsätze“, § 1, WO). Wichtig ist, dass vor der Eröffnung 
der Wahlhandlung durch den Wahlvorstand bis zum 
Abschluss niemandem der Zutritt zum Wahlraum und die 
Beobachtung des Ablaufs verboten werden können, sofern 
die Wahlhandlung dadurch nicht gestört wird. Auch nach 
Schluss der Wahl darf der Wahlraum nicht geschlossen 
werden, denn auch die Stimmenauszählung und die 
Verkündigung des Wahlergebnisses mit Eintragung in die 
Niederschrift und deren abschließende Unterzeichnung 
gehören noch zur Wahlhandlung. 
§ 15  
Briefwahl 
(1) Briefwahl ist auf Antrag möglich und soll aktiv genutzt 
werden. Zu ihrer Ausübung bedarf es der Ausstellung eines 
Briefwahlscheins. 
(2) Die Beantragung der Briefwahl kann vom Tage nach der 



Bekanntgabe des endgültigen Wahlvorschlags bis ein Tag 
vor dem Wahltag schriftlich oder mündlich beim 
Wahlvorstand erfolgen. Der Briefwahlschein wird zusam- 
men mit dem Stimmzettel und dem amtlichen 
Wahlumschlag ausgehändigt. 
(3) Die Ausstellung eines Briefwahlscheins ist im 
Wählerverzeichnis zu vermerken oder in einem besonderen 
Verzeichnis festzuhalten, das dem Wahlvorstand zur Re- 
gistrierung übergeben wird. 
(4) Der/die Wähler/in hat in einem verschlossenen Umschlag 
den Briefwahlschein und den verschlossenen amtlichen 
Wahlumschlag mit seinem Stimmzettel so rechtzeitig zu 
übersenden, dass der Wahlbrief spätestens am Wahltag bis 
zum Ende der festgesetzten Wahlzeit beim Wahlvorstand 
eingeht. Auf dem Briefwahlschein hat der/die Wähler/in zu 
versichern, dass er/sie den Stimmzettel persönlich durch 
Kennzeichnung der Kandidat/inn/en ausgefüllt hat. 
IV. Abschluss der Wahl  
§ 16  
Feststellung des Wahlergebnisses 
(1) Gewählt als Mitglieder des PGR sind in der Reihenfolge 
der auf sie entfallenden Stimmen so viele Kandidat/inn/en, 
wie sie der festgelegten Anzahl der zu wählenden 
Mitglieder des PGR entsprechen. 
Bei der Wahl nach Wahlbereichen sind die Kandidat/inn/ 
en gewählt, die die meisten Stimmen aus den jeweiligen 
Wahlbereichen bis zu der Anzahl, die vorher als Mitglie- 
derzahl für den jeweiligen Wahlbereich festgelegt wurde, 
erhalten haben. 
(2) Ein Stimmzettel ist ungültig, wenn auf ihm mehr Namen 
angekreuzt sind, als Kandidat/inn/en zu wählen waren. Er 
ist auch ungültig, wenn einzelne Kandidat/inn/en mehr-
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fach angekreuzt oder neben der Kennzeichnung des 
Gewählten weitere Zusätze angebracht wurden. 
(3) Über die Gültigkeit von Stimmzetteln mit zweifelhafter 
Kennzeichnung entscheidet der Wahlvorstand. 
(4) Das Ergebnis der vorläufigen Stimmzählung ist in die 
Niederschrift des Wahlvorstandes aufzunehmen. Die Nie- 
derschrift ist dem Wahlausschuss unverzüglich zuzuleiten. 
§ 17  
Wahlprüfung 
(1) Der Wahlausschuss hat das Wahlergebnis zu prüfen und 
endgültig festzustellen. 
(2) Das Wahlergebnis ist von dem auf den Wahltermin folgen- 
den Samstag, für einen Zeitraum von acht Tagen, durch 
Aushang zu veröffentlichen. 
(3) Binnen einer Woche nach Bekanntgabe des Wahlergeb- 
nisses kann die Gültigkeit der Wahl beim Wahlausschuss 
schriftlich unter Angabe der Gründe angefochten werden. 
Der Einspruch kann nur auf Mängel in der Person 
einer/eines Gewählten oder auf Verfahrensmängel gestützt 
werden, die für das Verfahren erheblich sind. Der 
Wahlausschuss hat Wahlanfechtungen mit seiner 
Stellungnahme unverzüglich dem Erzbischof vorzulegen, 
damit darüber entschieden werden kann. 
V. Schlussbestimmungen 
§ 18  
Bekanntgabe 

(1) Die Namen der gewählten Mitglieder des Pfarrgemein- 
derates sowie der/des Vorsitzenden und des Vorstandes 
sind vom Pfarrer bis spätestens 7 Wochen nach dem 
Wahltermin der Pfarrgemeinde bekannt zu geben. 
(2) Der Vorsitzende des Wahlausschusses sendet zeitnah, min- 
destens innerhalb einer Woche, den Wahlbericht über den 
Diözesanrat an den Erzbischof. 
(3) Die/der Vorsitzende des PGR teilt innerhalb von acht 
Wochen nach der Konstituierung dem Erzbischof über den 
Diözesanrat die Zusammensetzung des Pfarrgemeinderates 
(Namen und Kontaktdaten aller Mitglieder, der/des 
Vorsitzenden und des Vorstandes) mit. Diese Daten leitet 
der Diözesanrat auch an den zuständigen Stadt- 
Kreiskatholikenrat/Dekanatsrat  weiter. 
§ 19  
Inkrafttreten 
Diese Wahlordnung tritt mit ihrer Veröffentlichung im 
Amtsblatt des Erzbistums Köln zum 01.01.2009 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die bisher gültige Wahlordnung für die 
Pfarrgemeinderäte im Erzbistum Köln vom 01. März 2005 
außer Kraft. 
Köln, den 01. Januar 2009 
+ Joachim Card. Meisner 
Erzbischof von Köln 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nr. 31 Geschäftsordnung zur Bildung von 
Ortsausschüssen 
 
1. Prämisse 
Der Pfarrer kann nach der Abgabe des Votums des Pfarrge- 
meinderates gemäß § 2 Abs (5) der Satzung für die 
Pfarrgemeinderäte im Erzbistum Köln vom 1.1.2009 in 
bestimmten Wohnbezirken, in Stadtteilen, Dörfern, Pfarrge- 
meinden und Teilgemeinden Ortsausschüsse einrichten. Diese 
haben die Aufgabe, kirchliches Leben im Rahmen des 
Gesamtkonzeptes zu entwickeln und zu organisieren. Orts- 
auschüsse sind Bestandteile des gemeinsamen pastoralen, sozi- 
alen und politischen Handelns des Pfarrgemeinderates. 
Beschlüsse des Pfarrgemeinderates sind für die Ortsausschüsse 
bindend (vgl. § 10 der Pfarrgemeinderatssatzung).  
2. Aufgaben 
(1) Die Ortsausschüsse koordinieren kirchliche Aktivitäten, 
die primär auf den jeweiligen Ort bezogen sind. 
(2) Sofern es aufgrund der sozialen und politischen Gege- 
benheiten sinnvoll ist, nehmen die Ortsausschüsse im 
Auftrage des Pfarrgemeinderates ortsbezogene gesell- 
schaftspolitische Aufgaben wahr. 
(3) Die Ortsausschüsse können an der Entwicklung des 
Pastoralkonzeptes mitwirken, indem sie die ortspezifischen 
pastoralen und gesellschaftlichen Herausforderungen ana- 
lysieren und beschreiben. 
(4) Ebenso können die Ortsausschüsse an der Umsetzung des 
Pastoralkonzepts durch Übernahme bestimmter Aufgaben- 
bereiche mitwirken, die im Pastoralkonzept festgelegt wer- 
den. 
3. Mitglieder 
(1) Der Pfarrgemeinderat legt gemäß § 2 (5) der Pfarrge- 
meinderatssatzung die Zahl der Mitglieder der Orts- 
ausschüsse fest. 
(2) Der Pfarrgemeinderat benennt eines seiner gewählten oder 
berufenen Mitglieder als Ansprechpartner/in für jeden 
Ortsausschuss. Diese Person ist geborenes Mitglied im 
Ortsausschuss. 
(3) Unabhängig davon kann der Pfarrer ein oder mehrere Mit- 
glieder des  Pastoralteams als Mitglieder für die Ortsaus- 
schüsse benennen. 
4.  Verfahren zur Besetzung der Ortsausschüsse 
Zur Besetzung von Ortsausschüssen bestehen folgende 
Möglichkeiten: 
4.1. Berufung 
Die Mitglieder der Ortsausschüsse werden vom Pfarrge- 
meinderat analog zum Verfahren für die Besetzung von 
Sachausschüssen berufen (vgl. § 8 Abs. 2 der Pfarrgemein- 
deratssatzung).  
4.2. Wahl auf einer Ortsversammlung 
Die Mitglieder der Ortsausschüsse werden auf einer 
Ortsversammlung geheim gewählt, sofern sich die 
Versammlung nicht auf eine andere Form verständigt. Der 
Pfarrgemeinderat beruft dazu einen Wahlausschuss für die 
Wahl der Ortsausschüsse, dieser erarbeitet ein angemesse- 
nes Wahlverfahren und leitet dieses 
4.3. Wahl analog der Pfarrgemeinderatswahl 
Die Mitglieder der Ortsausschüsse werden von den wahl- 
berechtigten Gläubigen eines jeweils genau umschriebenen 
territorialen Bereichs zur selben Zeit und unter denselben 

Bedingungen wie der Pfarrgemeinderat gewählt. Die gel- 
tende Wahlordnung für Pfarrgemeinderäte findet entspre- 
chend Anwendung. Vorbereitung und Durchführung der 
Wahl obliegen dem Wahlausschuss für die Pfarrgemein- 
deratswahl. 
5. Konstituierung, Leitung und Arbeitsweise 
(1) Spätestens vier Wochen nach der konstituierenden Sitzung 
des Pfarrgemeinderates finden auf Einladung des nach 
Ziffer 3.2 geborenen Mitglieds die konstituierenden Sit- 
zungen der Ortsausschüsse statt. 
(2) Die Ortsausschüsse bestimmen aus ihrer Mitte eine 
Leitung.  
Diese kann von einer Person oder einem Team wahrge- 
nommen werden. Die Leitung steht dem Ortsausschuss 
vor, vertritt ihn in der lokalen Öffentlichkeit und trägt für 
die Anbindung an den Pfarrgemeinderat Sorge. 
(3) Der Ortsausschuss kann eigene Regelungen zu Einberu- 
fung, Beschlussfähigkeit, Beschlussfassung und Nieder- 
schrift treffen oder die für den Pfarrgemeinderat geltenden 
Bestimmungen entsprechend anwenden. Gibt sich der 
Ortsausschuss eine eigene Geschäftsordnung, bedarf diese 
der Zustimmung des Pfarrgemeinderates. 
(4) Öffentliche Verlautbarungen bedürfen der Zustimmung 
des Vorstands des Pfarrgemeinderates. Bei Erklärungen 
und Verlautbarungen, die pastorale Belange betreffen, ist 
die Zustimmung des Pfarrers unerlässlich. 


